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Artikel 1
Änderung des Landesstiftungsgesetzes

Das Landesstiftungsgesetz vom 7. Juni 2006 (GVOBl. M-V 
S. 366), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 15. November 
2012 (GVOBl. M-V S. 502, 503) wird wie folgt geändert:

1. § 1 wird wie folgt gefasst:

„§ 1
Geltungsbereich

Dieses Gesetz gilt für rechtsfähige Stiftungen des bürgerli-
chen Rechts, die nach ihrer Satzung ihren Sitz in Mecklen-
burg-Vorpommern haben.“

2. § 2 wird wie folgt gefasst:

„§ 2
Stiftungsbehörde

Zuständige Stiftungsbehörde für

1. die Anerkennung der Stiftung nach § 80 Absatz 2 des Bür-
gerlichen Gesetzbuches,

2. die Ergänzung des Stiftungsgeschäftes um die Satzung 
oder um fehlende Satzungsbestimmungen nach § 81 Ab-
satz 4 des Bürgerlichen Gesetzbuches,

3. Notmaßnahmen bei fehlenden Organmitgliedern nach 
§ 84c des Bürgerlichen Gesetzbuches,

4. die Genehmigung oder Vornahme von Satzungsänderun-
gen nach § 85a des Bürgerlichen Gesetzbuches,

5. die Genehmigung der Zulegung und der Zusammenle-
gung nach §§ 86b bis 86f des Bürgerlichen Gesetzbuches,

6. die Genehmigung der Auflösung nach § 87 des Bürger-
lichen Gesetzbuches,

7. die Aufhebung nach § 87a des Bürgerlichen Gesetzbuches,

8. die Stiftungsaufsicht nach den §§ 4 bis 7

ist das für das Stiftungswesen zuständige Ministerium. Für 
kommunale Stiftungen bestimmt sich die Zuständigkeit nach 
§ 10 Absatz 3 und für kirchliche Stiftungen nach § 11.“

3. § 3 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

„Das für das Stiftungswesen zuständige Ministerium führt 
ein allgemein einsehbares Verzeichnis mit den Angaben der 

Stiftungsbehörden zum Namen, zum wesentlichen Zweck, 
zum Sitz, zur Anschrift und zum Datum der Anerkennung der 
Stiftungen.“

4. § 4 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

„(2) Die Stiftung ist verpflichtet, der Stiftungsbehörde

1. unverzüglich ihre Anschrift, die Zusammensetzung 
der Organe und die Vertretungsbefugnis sowie jede 
Änderung anzuzeigen,

2. innerhalb von neun Monaten nach Ablauf des Ge-
schäftsjahres eine Jahresabrechnung mit einer Ver-
mögensübersicht und einen Bericht über die Er-
füllung des Stiftungszwecks zur Prüfung vorlegen; 
Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr, soweit in der 
Stiftungssatzung nichts anderes bestimmt ist.“

b) Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 3 eingefügt:

„(3) Die Stiftungsbehörde hat die Jahresabrechnung zu prü-
fen. Die Prüfung kann sich auf Stichproben beschränken, 
wenn auf Grund vorangegangener Prüfungen eine umfas-
sende Prüfung nicht erforderlich erscheint. Die Stiftungs-
behörde kann bei Stiftungen, die jährlich im Wesentlichen 
gleichbleibende Einnahmen und Ausgaben aufweisen, die 
Prüfung der Jahresabrechnungen für mehrere Jahre zusam-
menfassen. Sie kann für höchstens drei Jahre von einer Vor-
lage der Unterlagen durch die Stiftung nach Absatz 2 Num-
mer 2 sowie einer Prüfung der Jahresabrechnungen nach 
Satz 1 absehen, wenn die Prüfung der Jahresabrechnungen 
in mindestens fünf aufeinanderfolgenden Jahren keine Be-
anstandungen ergeben hat. Ergibt auch die anschließende 
Rechnungsprüfung keine Beanstandung, findet Satz 4 ent-
sprechende Anwendung. § 12 Absatz 1 Nummer 2 findet in 
diesem Fall keine Anwendung.“

c) Der bisherigen Absatz 3 wird Absatz 4.

5. § 7 wird wie folgt gefasst:

a) Absatz 2 wird aufgehoben.

b) Die Absatznummerierung (1) wird gestrichen.

6. § 8 wird aufgehoben.

7. § 9 wird aufgehoben.

8. § 10 Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

„(3) In den Fällen des § 2 Nummer 1 bis 7 entscheidet die Stif-
tungsbehörde im Benehmen mit der nach der Kommunalver-

* Ändert Gesetz vom 7. Juni 2006; GS Meckl.-Vorp. Gl. Nr. 401 - 2

Erstes Gesetz zur Änderung des Landesstiftungsgesetzes*

Vom 5. Oktober 2023

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:
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fassung zuständigen Rechtsaufsichtsbehörde. Darüber hinaus 
ist die nach der Kommunalverfassung zuständige Rechtsauf-
sichtsbehörde zuständig für die Aufsicht gemäß §§ 4 bis 7.“

9. § 11 wird wie folgt gefasst:

„§ 11
Kirchliche Stiftung

„(1) Die kirchliche Stiftung ist eine Stiftung, die nach ihrem 
Zweck überwiegend kirchlichen Aufgaben gewidmet ist, und

1. in der Stiftungssatzung der kirchlichen Aufsicht unter-
stellt ist,

2. organisatorisch mit einer Kirche verbunden ist oder

3. ihren Zweck nur sinnvoll in Verbindung mit einer Kirche 
erfüllen kann.

Die Anerkennung einer Stiftung gemäß § 80 Absatz 2 des Bür-
gerlichen Gesetzbuches als kirchliche Stiftung bedarf der Zu-
stimmung der nach Kirchenrecht zuständigen Kirchenbehörde.

(2) Die Zuständigkeit für Maßnahmen nach § 2 Nummer 2 bis 5 
liegt bei der nach kirchlichem Recht zuständigen Kirchenbe-
hörde.

(3) An die Stelle der Rechtsaufsicht nach den §§ 4 bis 7 tritt 
die Aufsicht nach kirchlichem Recht durch die zuständige 
Kirchenbehörde.

(4) Die Entscheidungen nach § 2 Nummer 6 und 7 sind im 
Einvernehmen mit der nach Kirchenrecht zuständigen Behör-
de zu treffen.

(5) Bei Erlöschen der Stiftung fällt das Vermögen an die je-
weilige Kirche, wenn die Stiftungssatzung oder das Kirchen-
recht nicht eine andere Regelung vorsieht.

(6) Die Absätze 1 bis 5 gelten entsprechend für Stiftungen 
unter Aufsicht der sonstigen Religionsgesellschaften und der 
weltanschaulichen Gemeinschaften, die Körperschaften des 
öffentlichen Rechts sind.“

Artikel 2
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt. Es ist im Gesetz- und 
Verordnungsblatt für Mecklenburg-Vorpommern zu verkünden.

Schwerin, den 5. Oktober 2023

Die Ministerpräsidentin
Manuela Schwesig

Die Ministerin für Justiz,
Gleichstellung und Verbraucherschutz

Jacqueline Bernhardt
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§ 1
Erklärung zum Wasserschutzgebiet

Zur Sicherung der öffentlichen Wasserversorgung wird zum 
Schutz des Grundwassers im Einzugsgebiet der Wassergewin-
nungsanlage Leopoldshagen zugunsten des Trägers der Was-
serversorgung (Begünstigter), derzeit der Wasser- und Ab-
wasser-Verband Ueckermünde, das in § 2 näher umschriebene 
Wasserschutzgebiet festgesetzt.

§ 2
Räumlicher Geltungsbereich

(1) Das Wasserschutzgebiet besteht aus

Zone I Fassungsbereiche,
Zone II engere Schutzzone,
Zone III weitere Schutzzone.

(2) Die Grenzen des Wasserschutzgebietes sowie der einzelnen 
Schutzzonen sind in der als Anlage 1 veröffentlichten Übersichts-
karte im Maßstab 1 : 20 000 dargestellt, die Bestandteil dieser 
Verordnung ist. Die Schutzzonen sind weiterhin in der hier nicht 
veröffentlichten topografischen Karte im Maßstab 1 : 10 000 
sowie in der hier nicht veröffentlichten Liegenschaftskarte, die 
aus einem Blatt im Maßstab 1 : 2 500 und einem Blatt im Maß-
stab 1 : 5 000 besteht, dargestellt. Für die genaue Grenzziehung der 
Schutzzonen ist die Darstellung in der Liegenschaftskarte maßge-
bend. Die Karten nach Satz 2 sind gleichfalls Bestandteil dieser 
Verordnung und werden durch das Ministerium für Klimaschutz, 
Landwirtschaft, ländliche Räume und Umwelt als oberste Wasser-
behörde archiviert. Ausfertigungen der Karten sind bei dem

1. Amt Am Stettiner Haff
Die Amtsvorsteherin
Stettiner Straße 1
17367 Eggesin,

2. Amt Anklam-Land
Der Amtsvorsteher
Rebelower Damm 2
17392 Spantekow,

3. Landkreis Vorpommern-Greifswald
Der Landrat
Untere Wasserbehörde
An der Kürassierkaserne 9
17309 Pasewalk und

Anl. 1

4. Staatlichen Amt für Landwirtschaft und Umwelt Vorpommern
Badenstraße 18
18439 Stralsund

hinterlegt und können dort während der Dienststunden von jeder 
Person kostenlos eingesehen werden. Darüber hinaus können 
die Karten in digitaler Form im Kartenportal Umwelt Mecklen-
burg-Vorpommern des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz 
und Geologie unter der Internetadresse http://www.umweltkarten.
mv-regierung.de eingesehen und heruntergeladen werden.

(3) Veränderungen der Grenzen oder der Bezeichnungen der im 
Wasserschutzgebiet gelegenen Grundstücke berühren die festge-
setzten Grenzen der Schutzzonen nicht.

(4) Vom Begünstigten sind die Fassungsbereiche durch eine 
Umzäunung gegen unbefugtes Betreten zu sichern. Die engere 
Schutzzone sowie die weitere Schutzzone sind durch entspre-
chende Hinweisschilder mit der Aufschrift „Wasserschutzgebiet“ 
ausreichend zu kennzeichnen.

§ 3
Verbotene oder nur beschränkt zulässige Handlungen

(1) Verbotene oder nur beschränkt zulässige Handlungen in den 
Zonen I bis III ergeben sich aus der Anlage 2 zu dieser Verord-
nung.

(2) Die Verbote der Anlage 2 Nummer 1.2 gelten nicht für Hand-
lungen, die im Zuge der Verkehrssicherungspflicht oder der Ab-
wehr einer Waldgefährdung notwendig sind.

(3) Die Verbote der Anlage 2 Nummer 5.3, 6.1 und 7 gelten nicht 
für Handlungen im Rahmen der Wassergewinnung und -ableitung 
des Begünstigten.

(4) Das Verbot der Anlage 2 Nummer 7 gilt nicht für Handlungen 
von Beauftragten der Behörden zur Erfüllung dienstlicher Auf-
gaben.

§ 4
Bestehende bauliche Anlagen, sonstige 

Anlagen und Einrichtungen

(1) Die Verbote und Nutzungsbeschränkungen des § 3 gelten nicht 
für das Errichten und Betreiben von baulichen Anlagen, sonstigen 
Anlagen oder Einrichtungen, die bereits vor Inkrafttreten dieser 
Verordnung rechtmäßig errichtet und betrieben wurden oder für 
welche vor Inkrafttreten dieser Verordnung eine bestandskräftige 

Anl. 2

Verordnung zur Festsetzung des Wasserschutzgebietes für die Wasserfassung Leopoldshagen
(Wasserschutzgebietsverordnung Leopoldshagen – WSGVO Leopoldshagen)

Vom 22. August 2023

GS Meckl.-Vorp. Gl. Nr. 753 - 2 - 108

Aufgrund des § 51 Absatz 1 Satz 1 in Verbindung mit Satz 2 und Absatz 2 sowie § 52 Absatz 1 Satz 1 des Wasserhaushaltsgesetzes vom 
31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585), das zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176) geändert worden 
ist, und aufgrund des § 107 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe a des Wassergesetzes des Landes Mecklenburg-Vorpommern vom 
30. November 1992 (GVOBl. M-V S. 669), das zuletzt durch das Gesetz vom 8. Juni 2021 (GVOBl. M-V S. 866) geändert worden ist, 
verordnet das Ministerium für Klimaschutz, Landwirtschaft, ländliche Räume und Umwelt:
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Baugenehmigung oder andere Zulassung erwirkt wurde. Bei an-
zeigepflichtigen oder genehmigungsfrei gestellten baulichen An-
lagen, sonstigen Anlagen oder Einrichtungen müssen die Anzeige 
oder die erforderlichen Unterlagen bei der dafür zuständigen Be-
hörde bereits vorliegen.

(2) Die untere Wasserbehörde kann die Beseitigung oder Ände-
rung von baulichen Anlagen, sonstigen Anlagen und Einrichtun-
gen nach Absatz 1 anordnen, soweit Verbote und Beschränkungen 
nach § 3 für diese Anlagen und Einrichtungen bestehen und die 
Beseitigungsanordnung zur Gewährleistung des Schutzziels ge-
mäß § 1 erforderlich ist.

(3) Für Anordnungen nach Absatz 2 ist bei Vorliegen der Voraus-
setzungen des § 52 Absatz 4 des Wasserhaushaltsgesetzes Ent-
schädigung zu leisten. Eine Entschädigungspflicht besteht nicht, 
wenn die Anordnung auch ohne Festsetzung des Wasserschutz-
gebietes durchzuführen oder zu dulden ist.

§ 5
Duldungspflichten

(1) Die Eigentümer und Nutzungsberechtigten von Grundstücken 
innerhalb des Wasserschutzgebietes haben die Maßnahmen der 
unteren Wasserbehörde oder deren Beauftragten zu dulden und 
insbesondere zuzulassen, dass

1. der Zustand und die Nutzung des Wasserschutzgebietes über-
wacht und in diesem Rahmen Maßnahmen zur Beobachtung 
der Gewässer und des Bodens getroffen werden,

2. bestehende bauliche Anlagen, sonstige Anlagen und Ein-
richtungen daraufhin überprüft werden, ob die Verbote und 
Nutzungsbeschränkungen sowie getroffene Anordnungen und 
erteilte Auflagen beachtet und eingehalten werden,

3. Proben von den zum Einsatz bestimmten Dünge- und Pflan-
zenschutzmitteln sowie Boden-, Vegetations- und Wasserpro-
ben genommen werden und

4. Zäune, Hinweis-, Warn-, Gebots- und Verbotszeichen aufge-
stellt, unterhalten oder beseitigt werden.

(2) Gleiches gilt, wenn Aufgaben nach Absatz 1 Nummer 1, 3 
oder 4 im Rahmen der Selbstüberwachung durch den Begünstig-
ten wahrgenommen werden.

§ 6
Befreiung

Bei Entscheidungen der unteren Wasserbehörde zu beantragten 
Befreiungen von den Verboten, Beschränkungen sowie Dul-
dungs- und Handlungspflichten nach §§ 3 bis 5 sind § 52 Absatz 1 
Satz 2 und 3 des Wasserhaushaltsgesetzes entsprechend anwend-
bar. Ist gleichzeitig über die Erteilung einer Baugenehmigung 
zu entscheiden, ist § 113a Satz 1 des Wassergesetzes des Landes 
Mecklenburg-Vorpommern zu berücksichtigen.

§ 7
Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig nach § 103 Absatz 1 Nummer 7a des Wasser-
haushaltsgesetzes handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig

1. eine nach § 3 verbotene Handlung vornimmt,

2. einer Anordnung aufgrund des § 4 Absatz 2 nicht oder nur 
teilweise nachkommt oder

3. einer Duldungspflicht nach § 5 zuwiderhandelt,

sofern keine Befreiung nach § 6 erteilt worden ist.

§ 8
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.

Schwerin, den 22. August 2023

Der Minister
für Klimaschutz, Landwirtschaft, ländliche Räume und Umwelt

Dr. Till Backhaus
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§ 1
Gebührenpflichtige Tatbestände, Gebührensätze

Für Amtshandlungen beim Vollzug der Gewerbeordnung in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 22. Februar 1999 (BGBl. I 
S. 202), die zuletzt durch Artikel 21 des Gesetzes vom 19. De-
zember 2022 (BGBl. I S. 2606, 2630) geändert worden ist, und 
des Gaststättengesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 
20. November 1998 (BGBl. I S. 3418), das zuletzt durch Arti-
kel 14 des Gesetzes vom 10. März 2017 (BGBl. I S. 420, 422) 
geändert worden ist, werden Gebühren erhoben.

Die gebührenpflichtigen Tatbestände und die Höhe der Gebühren 
ergeben sich aus der Anlage zu dieser Verordnung.

§ 2
Auslagen

Auslagen gemäß § 10 Absatz 1 Satz 2 des Landesverwaltungskos-
tengesetzes sind mit Ausnahme der dort in Nummer 1 aufgeführ-

Anlage

ten Entgelte für Postzustellungsaufträge und Einschreibe- und 
Nachnahmeverfahren mit der Verwaltungsgebühr abgegolten.

§ 3
Ermäßigung von Gebühren

Bei den Tarifstellen 103, 104, 106, 108, 109, 110.1, 111.1, 112, 
119 und 200 ist in Fällen eines eingeschränkten Verwaltungsauf-
wandes (zum Beispiel Rechtsformwechsel) die Gebühr angemes-
sen zu ermäßigen.

§ 4
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Gewerbekostenverordnung vom 11. Oktober 
2010 (GVOBl. M-V S. 606) außer Kraft.

Kostenverordnung für Amtshandlungen auf dem Gebiet des Gewerbes
(Gewerbekostenverordnung – GewKostVO M-V)

Vom 1. September 2023

GS Meckl.-Vorp. Gl. Nr. 2013 - 1 - 167

Aufgrund des § 2 Absatz 1 und 2 und des § 10 Absatz 1 Satz 3 des Landesverwaltungskostengesetzes vom 4. Oktober 1991 (GVOBl. 
M-V S. 366, 435), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 2. Mai 2019 (GVOBl. M-V S. 158) geändert worden ist, verordnet das 
Ministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Tourismus und Arbeit im Einvernehmen mit dem Finanzministerium:

Schwerin, den 1. September 2023

Der Minister für Wirtschaft,
Infrastruktur, Tourismus und Arbeit

Reinhard Meyer
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Artikel 1
Änderung der Gesundheitsberufe-
Zuständigkeitslandesverordnung1

In der Gesundheitsberufe-Zuständigkeitslandesverordnung vom 
20. Mai 2022 (GVOBl. M-V S. 303) werden dem § 3 folgende 
§§ 4 und 5 angefügt:

„§ 4
Zuständigkeiten nach dem Gesetz über die Ausübung der 

Zahnheilkunde

(1) Das für Gesundheit zuständige Ministerium ist zuständige Be-
hörde nach § 2 Absatz 1a Satz 3 und für die Mitteilung nach § 2 
Absatz 1a Satz 7 des Gesetzes über die Ausübung der Zahnheil-
kunde. Es wird ermächtigt, seine Befugnisse durch Rechtsverord-
nung auf andere Landesbehörden zu übertragen.

(2) Im Übrigen bleibt die Zuständigkeit zur Ausführung des 
Gesetzes über die Ausübung der Zahnheilkunde durch die 
LAGuS-Aufgabenübertragungslandesverordnung unberührt.

§ 5
Zuständigkeiten nach der Approbationsordnung für 

Zahnärzte und Zahnärztinnen

(1) Das für die Hochschulen zuständige Ministerium ist zuständi-
ge Stelle für die Zulassung eines Modellstudiengangs nach § 82 
Absatz 1 der Approbationsordnung für Zahnärzte und Zahnärztin-
nen. Es entscheidet über die Zulassung im Einvernehmen mit dem 
für Gesundheit zuständigen Ministerium. Für die Einrichtung, 
Änderung und Aufhebung von Studiengängen gilt § 28 Absatz 4 
des Landeshochschulgesetzes. Zuständiges Fachministerium für 
die Zustimmung zu Prüfungsordnungen von Studiengängen, die 
mit einer staatlichen Prüfung abschließen, im Sinne des § 13 Ab-
satz 4 des Landeshochschulgesetzes ist das für Gesundheit zu-
ständige Ministerium.

(2) Das für Bildung zuständige Ministerium ist zuständige Stelle 
für den Anerkennungsbescheid nach § 20 Absatz 1 Nummer 2 der 
Approbationsordnung für Zahnärzte und Zahnärztinnen.

(3) Die Universitäten Greifswald und Rostock wirken gemäß § 12 
Absatz 2 Nummer 5 des Landeshochschulgesetzes bei der Durch-
führung der staatlichen Prüfungen der Studierenden nach der 
Approbationsordnung für Zahnärzte und Zahnärztinnen mit. Den 
Universitätsmedizinen Greifswald und Rostock obliegt die Be-
nennung fachlich geeigneter Prüferinnen und Prüfer nach Maß-
gabe des § 96 Absatz 2 und des § 111 Absatz 2 der Approbations-
ordnung für Zahnärzte und Zahnärztinnen sowie die Vorgabe des 
Prüfungszeitraums gemäß § 90 Absatz 1 und § 105 Absatz 1 der 
Approbationsordnung für Zahnärzte und Zahnärztinnen.

(4) Einrichtung nach § 73 Absatz 2 und Absatz 4 der Approba-
tionsordnung für Zahnärzte und Zahnärztinnen ist das Institut für 
medizinische und pharmazeutische Prüfungsfragen.

(5) Im Übrigen bleibt die Zuständigkeit zur Ausführung der Ap-
probationsordnung für Zahnärzte und Zahnärztinnen durch die 
LAGuS-Aufgabenübertragungslandesverordnung unberührt.“

Artikel 2
Änderung der LAGuS-Aufgabenübertragungs-

landesverordnung2

Die LAGuS-Aufgabenübertragungslandesverordnung vom 30. Juli 
2013 (GVOBl. M-V S. 497), die zuletzt durch Artikel 2 der Ver-
ordnung vom 7. Dezember 2022 (GVOBl. M-V S. 619, 620, 649) 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. § 1 wird wie folgt geändert:

a) In Nummer 37 wird das Wort „Betreuungsgesetz“ durch 
das Wort „Betreuungsrechtsausführungsgesetz“ ersetzt.

b) In Nummer 54.4 werden nach den Wörtern „aufgrund  
des“ die Wörter „Operationellen Programms Mecklenburg-
Vorpommern REACT-EU 2021 – 2022 sowie des“ ein-
gefügt.

c) In Nummer 59 wird der Punkt am Ende durch ein Komma 
ersetzt.

d) Folgende Nummer 60 wird angefügt:

„60. der Landesfachstelle Demenz.“

Landesverordnung zur Änderung der Gesundheitsberufe-Zuständigkeitslandesverordnung 
und zur Änderung der LAGuS-Aufgabenübertragungslandesverordnung sowie zur Änderung 

der Landesprüfungsamt-Zuständigkeitslandesverordnung

Vom 26. September 2023

GS Meckl.-Vorp. Gl. Nr. 200 - 6 - 114

Aufgrund

- des § 14 Absatz 1 Satz 1 und Satz 2 des Landesorganisationsgesetzes vom 14. März 2005 (GVOBl. M-V S. 98), das zuletzt durch 
Artikel 8 Nummer 8 des Gesetzes vom 28. Oktober 2010 (GVOBl. M-V S. 615) geändert worden ist, und

- des § 2 Absatz 2 des Gesetzes zur Errichtung des Landesamtes für Gesundheit und Soziales vom 19. Dezember 2005 (GVOBl. M-V 
S. 634), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 6. Juli 2011 (GVOBl. M-V S. 404) geändert worden ist,

verordnet die Landesregierung:

1 Ändert LVO vom 20. Mai 2022; GS Meckl.-Vorp. Gl. Nr. 200 - 6 - 108
2 Ändert LVO vom 30. Juli 2013; GS Meckl.-Vorp. Gl. Nr. 212 - 15 - 6
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2. § 2 wird wie folgt geändert:

a) In Nummer 8 wird das Wort „und“ am Ende durch ein 
Komma ersetzt.

b) In Nummer 9 wird der Punkt am Ende durch das Wort 
„und“ ersetzt.

c) Folgende Nummern 10 bis 12 werden angefügt:

„10. zuständige Behörde und Stelle nach dem Gesetz über 
die Ausübung der Zahnheilkunde, soweit nichts an-
deres bestimmt ist:

a) für die Anforderung der Bescheinigung nach 
§ 2 Absatz 1 Satz 5 und der Bestätigung nach 
§ 2 Absatz 6 Satz 3 und 4,

b) für die Erteilung von Approbationen und Er-
laubnissen zur vorübergehenden Berufsaus-
übung nach § 2 und § 13,

c) für die Unterrichtung gegenüber dem Her-
kunftsmitgliedstaat nach § 2 Absatz 1a Satz 1, 
für die Prüfung von Sachverhalten über Aus-
künfte der zuständigen Behörden von Aufnah-
memitgliedstaaten und Unterrichtung dieser 
über das weitere Vorgehen, gemäß § 2 Ab-
satz 1a Satz 2,

d) für die Ausstellung oder Entgegennahme der 
in der Richtlinie 2005/36/EG des Europäi-
schen Parlaments und des Rates über die An-
erkennung von Berufsqualifi kationen vom 
7. September 2005 (ABl. L 141 vom 4.6.2005, 
S. 10, L 271 vom 16.10.2007, S. 18, L 93 vom 
4.4.2008, S. 28, L 33 vom 3.2.2009, S. 49, L 305 
vom 24.10.2014, S. 115), die zuletzt durch den 
Delegierten Beschluss (EU) 2021/2183 (ABl. 
L 444 vom 10.12.2021, S. 16) geändert wor-
den ist, genannten Ausbildungsnachweise und 
sonstigen Unterlagen oder Informationen sowie 
für die Bearbeitung der Anträge nach der Richt-
linie 2005/36/EG gemäß § 2 Absatz 1a Satz 3,

e) für die Anordnung des Ruhens der Approbation 
nach § 5,

f) für die Entgegennahme des Verzichts nach § 7,

g) für die Unterrichtung der anderen Staaten und 
der betroff enen Person nach § 7b Absatz 1, § 7b 
Absatz 2 Satz 4, § 7b Absatz 3 Satz 1 und 2, 
§ 7b Absatz 4 Satz 1 sowie für die Ergänzung 
der Warnmitteilung nach § 7b Absatz 2 Satz 5 
und die Löschung der Warnmitteilung nach 
§ 7b Absatz 3 Satz 3,

h) für die Entscheidung nach § 8 Absatz 2,

i) für den Erhalt der Meldung nach § 13a Absatz 2 
Satz 1 und der Dokumente nach § 13a Absatz 2 

Satz 3, die Anforderung von Informationen 
nach § 13a Absatz 3 Satz 3, die Unterrichtung 
nach § 13a Absatz 3 Satz 5 sowie die Übermitt-
lung der von einem anderen Staat angeforder-
ten Informationen nach § 13a Absatz 3 Satz 7,

j) für die Wahrnehmung der Aufgaben nach § 16.

11. zuständige Behörde und Stelle nach der Approba-
tionsordnung für Zahnärzte und Zahnärztinnen so-
weit nichts anderes bestimmt ist:

a) für die Anerkennung der Eignung einer Stelle 
über die Ausbildung in erster Hilfe nach § 13 
Absatz 4 Nummer 5,

b) für die Anrechnung eines Auslandspfl egediens-
tes nach § 14 Absatz 7,

c) für die Zahnärztliche Prüfung nach § 17,

d) für Entscheidungen nach § 18,

e) für Entscheidungen nach §§ 122, 127 und 132.

12. zuständige Behörde für die Erteilung einer Erlaubnis 
nach § 69 Absatz 2 des Anästhesietechnische- und 
Operationstechnische-Assistenten-Gesetzes.“

3. § 3 wird wie folgt geändert:

a) In Nummer 36 wird das Wort „und“ am Ende durch ein 
Komma ersetzt.

b) In Nummer 37 wird der Punkt am Ende durch das Wort 
„und“ ersetzt.

c) Folgende Nummern 38 und 39 werden angefügt:

„38. bis zum 31. Dezember 2024 als die zuständige Stelle 
für die Wahrnehmung von Prüfaufgaben gemäß § 7a 
Absatz 1b der Coronavirus-Testverordnung und

39. als die nach Landesrecht zuständige Behörde für die 
Durchführung der Aufgaben gemäß §§ 21 bis 24 der 
Assistenzhundeverordnung.“

Artikel 3
Änderung der Landesprüfungsamt-Zuständigkeits-

landesverordnung3

§ 1 Absatz 3 der Landesprüfungsamt-Zuständigkeitslandesver-
ordnung vom 28. Juli 2004 (GVOBl. M-V S. 392), die durch die 
Verordnung vom 27. März 2021 (GVOBl. M-V S. 298) geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert:

1. Nummer 1 wird aufgehoben.

2. Die Nummern 2 bis 6 werden die Nummern 1 bis 5.

3 Ändert LVO vom 28. Juli 2004; GS Meckl.-Vorp. Gl. Nr. 200 - 1 - 153
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Artikel 4
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

1. Artikel 1 tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2022 in Kraft.

2. Artikel 2 Nummer 1 Buchstabe a und b treten am Tag nach der 
Verkündung in Kraft.

3. Artikel 2 Nummer 1 Buchstabe c und d treten mit Wirkung 
vom 1. Januar 2023 in Kraft.

4. Artikel 2 Nummer 2 tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2022 in 
Kraft.

5. Artikel 2 Nummer 3 Buchstabe a und b treten mit Wirkung 
vom 21. September 2022 in Kraft, gleichzeitig tritt in Num-
mer 3 Buchstabe c die Nummer 38 des § 3 der LAGuS-Auf-
gabenübertragungslandesverordnung mit Wirkung vom 
21. September 2022 in Kraft.

6. In Artikel 2 Nummer 3 Buchstabe c tritt die Nummer 39 des 
§ 3 der LAGuS-Aufgabenübertragungslandesverordnung mit 
Wirkung vom 1. März 2023 in Kraft.

7. Artikel 3 tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.

Schwerin, den 26. September 2023

Für die Ministerpräsidentin
zugleich als Ministerin für

Bildung und Kindertagesförderung
Simone Oldenburg

Die Ministerin für Justiz, Gleichstellung
und Verbraucherschutz
Jacqueline Bernhardt

Der Minister für Klimaschutz,
Landwirtschaft, ländliche Räume

und Umwelt
Dr. Till Backhaus

Die Ministerin für Wissenschaft, Kultur,
Bundes- und Europaangelegenheiten

Bettina Martin

Der Minister für Inneres, Bau
und Digitalisierung

Christian Pegel

Der Finanzminister
Dr. Heiko Geue

Der Minister für Wirtschaft, 
Infrastruktur, Tourismus und Arbeit

Reinhard Meyer

Die Ministerin für Soziales,
Gesundheit und Sport

Stefanie Drese
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Hinweis auf Verkündungen im Mitteilungsblatt des Bildungsministeriums

Sechste Verordnung zur Änderung der Verordnung über die Versetzung, Kurseinstufung 
und den Wechsel des Bildungsganges an den allgemein bildenden Schulen*

Vom 13. September 2023

* Ändert VO vom 1. Juli 2012; GS Meckl.-Vorp. Gl. Nr. 223 - 6 - 41

Die Änderungsverordnung ist veröffentlicht im Mittl.bl. BM M-V 
vom 18. September 2023 S. 234.

Erste Verordnung zur Änderung der Verordnung zur Entscheidung und zum Verfahren 
über den Besuch von inklusiven Lerngruppen an ausgewählten Grundschulstandorten 

und an ausgewählten Schulstandorten der weiterführenden allgemein bildenden Schulen
(Inklusive Lerngruppenverordnung – ILGVO M-V)*

Vom 25. September 2023

* Ändert VO vom 22. Juli 2020; GS Meckl.-Vorp. Gl. Nr. 223 - 6 - 79

Die Änderungsverordnung ist veröffentlicht im Mittl.bl. BM M-V 
vom 29. September 2023 S. 242.
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